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Jägerprüfung 2010; 
hier: Nachprüfung 

 
Bewerber, die die Schießprüfung und den mündlich-
praktischen Teil oder einen der beiden Teile bei der 
diesjährigen Jägerprüfung im Märkischen Kreis 
nicht bestanden haben, können nach § 10 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes 
an einer Nachprüfung teilnehmen. Der Bewerber 
wird nur in dem Prüfungsteil geprüft, den er nicht 
bestanden hat. 
 
Für den Märkischen Kreis wird der Termin für die 
Nachprüfung auf  
 

Montag, den 6.9.2010, 
 
festgelegt. Die Prüfung findet auf dem Gelände des 
Schießstandes "Spielwigge" des Hegerings Lüden-
scheid statt. Anträge auf Zulassung zur Nachprü-
fung sind bis spätestens 5 Juli 2010 an den Märki-
schen Kreis, Untere Jagdbehörde, Heedfelder Str. 
45, 58509 Lüdenscheid, zu richten. 
 
 
Lüdenscheid, 17.6.2010 
 
Märkischer Kreis 
Der Landrat  
Im Auftrag 
Gez. Seibel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
der Auslegung des Entwurfs der Ordnungsbe-
hördlichen Verordnung zur Festsetzung des Na-
turschutzgebietes “In der Bommert“  
 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg beabsichtigt, durch 
ordnungsbehördliche Verordnung nach  
§ 22  des Gesetzes über Naturschutz und Land-
schaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I Nr. 51, Seite 
2542 ff.) in Verbindung mit § 42 a des  
Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur 
Entwicklung der Landschaft (Landschafts-gesetz 
NRW - LG) vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 568) in 
der zurzeit gültigen Fassung das 

 

Naturschutzgebiet „In der Bommert“ 
 
in der Stadt Halver (siehe Karte) nach § 22 
BNatSchG unter Schutz zu stellen. 
 
Gemäß § 42 c LG macht die Bezirksregierung 
Arnsberg die Auslegung des o.a. Entwurfs hiermit 
bekannt.  
 
Entsprechend § 42 e Ab. 3 LG weist die Bezirksre-
gierung darauf hin, dass von der Bekanntmachung 
der öffentlichen Auslegung an bis zum Inkrafttreten 
der Schutzverordnung, längstens drei Jahre lang, 
alle Änderungen verboten sind, soweit nicht in ord-
nungsbehördlichen Verordnungen oder Verfügun-
gen im Rahmen von einstweiligen Sicherstellungen 
abweichende Regelungen getroffen werden.  
Vorgenannte Frist kann, wenn besondere Umstände 
dies erfordern, durch öffentliche Bekanntmachung 
bis zu einem weiteren Jahr verlängert werden. 
 
Der Entwurf der ordnungsbehördlichen Verordnung 
mit den dazugehörenden Karten liegt zu jeder-
manns Einsicht in der Zeit vom  
 

01. Juli bis 02. August 2010 einschl. 
 

während der jeweiligen Dienststunden aus: 
 
1. bei der Bezirksregierung in 59821 Arns-

berg, Seibertzstr. 1, Zimmer 447 
2. beim Landrat des Märkischen Kreises in 

58509 Lüdenscheid, Heedfelder Str. 45,  
Zimmer 424 

3. beim Bürgermeister der Stadt Halver in 
58553 Halver, Frankfurter Str. 45,  Zimmer 
10 

 
Die Auslegung bei den Behörden zu 1. und 3. ist 
gesetzlich nicht vorgesehen; sie ist ein zusätzliches 
Informationsangebot für den betroffenen Bürger. 
 
Bedenken und Anregungen zu der beabsichtigten 
Verordnung können bei den vorgenannten Ausle-
gungsbehörden während der Auslegungszeit schrift-
lich oder zu Protokoll vorgebracht werden. 
 
 
Lüdenscheid, 17.06.2010   
     
Märkischer Kreis 
Der Landrat  
In Vertretung  
Dienstel-Kümper 
Kreisdirektorin 
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B E K A N N T M A C H U N G 
 

der Stadt Meinerzhagen 
 
 
 
Satzung über die 4. Änderung und Erweiterung 
des  Bebauungsplanes Nr. 23 „Darmche“ der 
Stadt 
 Meinerzhagen mit Bekanntmachungsanordnung 
vom 17.06.2010 
 

I. 
 
Der Rat der Stadt Meinerzhagen hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 24.03.2010 die 4. Änderung 
und Erweiterung des  Bebauungsplanes Nr. 23 
„Darmche“ der Stadt Meinerzhagen als Satzung be-
schlossen. Diese Satzung beruht auf § 7 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 
666/SGV. NRW 2023), in der derzeit gültigen Fas-
sung, der Neufassung des Baugesetzbuches vom 
23. September 2004 (BGBl. I. S. 2414), in der der-
zeit gültigen Fassung, in Verbindung mit der Ver-
ordnung über die bauliche Nutzung der Grundstü-
cke (Baunutzungsverordnung -BauNVO-) vom 23. 
Januar 1990 (BGBl. I. S. 132), in der derzeit gülti-
gen Fassung, § 86 Abs. 1 und Abs. 4 der Neufas-
sung der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (BauO NRW) vom 01. März 2000 (GV. 
NRW S. 256), in der derzeit gültigen Fassung und 
der Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. I. 1991, S. 58). 
 
 
Lage und Abgrenzung des Plangebietes (räumli-
cher Geltungsbereich): 
 
Der Änderungs- und Erweiterungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 23 „Darmche“ umfasst komplett 
dessen östlichen Geltungsbereich im Anschluss an 
die bestehende gewerbliche Bebauung der 
Grundstücke „Darmcher Grund 18 und 19“. Darüber 
hinaus werden bisher nicht überplante landwirt-
schaftlich genutzte Flächen östlich der Straße von 
Nordhellen nach Sebastopol unmittelbar südlich an 
Nordhellen angrenzend in den Geltungsbereich neu 
einbezogen (Erweiterungsbereich). Außerdem auch 
kleinere Flächen im Bereich der Einmündung dieser 
Straße auf die Kreisstraße (K 4) bei Sebastopol.      
Im Norden  wird das Gebiet von der Trasse der 
Bahnlinie Meinerzhagen - Krummenerl und der von 
Sinderhauf nach Nordhellen führenden Gemeinde-
straße begrenzt; den südlichen Abschluss bildet der 
ehemalige Verlauf der Bundesstraße B 54. 
 
Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangel-
tungsbereiches ist aus nachstehendem Kartenaus-

schnitt ersichtlich: 
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Inhalt der Bebauungsplanänderung und -
Erweiterung: 
 
Mit dieser Planung wird der in den 1970er Jahren 
aufgestellte Bebauungsplan Nr. 23  „Darmche“ der 
Stadt Meinerzhagen betreffend den östlichen Teil-
bereich grundlegend überarbeitet und dabei auch 
räumlich erweitert. Es werden damit die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Herbeiführung 
einer städtebaulichen Neuordnung im Plangebiet 
geschaffen, die im Wesentlichen folgendes beinhal-
tet: 
 
- Umwidmung bisheriger als „Gewerbegebiete“ fest-
gesetzter Flächen zu landwirtschaftlichen  und 
Grünflächen (Aufgabe von Baurechten) in größerem 
Umfang vor dem Hintergrund neu  geschaffener 
Baurechte für gewerbliche Nutzungen an anderer 
Stelle  
 
- Herstellung einer verkehrstechnischen Anbindung 
verbleibender gewerblicher Bauflächen an die 
Kreisstraße 7 bei Sebastopol  
 
- Erschließung von Dorfgebietsflächen in kleinerem 
Umfang zur Erweiterung der Ortslage    „Nordhellen“ 
(Siedlungsarrondierung) 
 
- Sicherung des Erhaltes eines ökologisch wertvol-
len Siepens eines namenlosen Nebenlaufs des 
Lister-Baches und Entwicklung dessen zu einem 
Freiräume vernetzenden Grünzug. 
 

II. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 
10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung über 
die 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes Nr. 23 „Darmche“ der Stadt Meinerzhagen in 
Kraft.  
 
Die Satzung und die zugehörige Begründung mit 
Umweltbericht vom Januar 2010 mit ihren Anlagen 
und die zusammenfassende Erklärung i.S. des § 10 
Abs. 4 BauGB liegen vom Tage der Bekanntma-
chung an bei der Stadt Meinerzhagen, Hochbau- 
und Stadtplanungsamt  -Planungsabteilung-, Rat-
hausgebäude 4, Bahnhofstraße 9, 1. OG, Zimmer 
104/105 während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. 
 
 
Hinweise: 
 
1) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 

und 2  BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche 
wegen Planungsschäden infolge dieser Sat-
zung wird hingewiesen.  

 
Die Leistung einer Entschädigung ist schriftlich 
bei der Stadt Meinerzhagen, Hochbau- und 
Stadtplanungsamt -Planungsabteilung-, Rat-
hausgebäude 4, Bahnhofstraße 9, zu beantra-
gen. Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der 

Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die planungsbedingten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2) Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB  werden                                             
 

- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 be-
achtliche Verletzung der dort  bezeichneten    
  Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und 
 
- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs 

        
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Meinerzhagen, 
Hochbau- und Stadtplanungsamt  -
Planungsabteilung-, Rathausgebäude 4, Bahn-
hofstraße 9, unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.  
 

3) Ebenso kann die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt Meinerzhagen vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

Meinerzhagen, den   17.06.2010 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Maatz 
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Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 
 
 

Am Montag, dem 28.06.2010 findet  um 17.00 Uhr im Rathaus, großer Sitzungssaal des Rathauses, Zi. 62,  
 

die 6. Sitzung des Rates der Stadt Altena (Westf.) 
 
 

statt. 
 
 
T a g e s o r d n u n g : 
 
 

I .   Ö F F E N T L I C H E R   T E I L 
 

 
1 Genehmigung der Niederschrift des Rates vom 19.04.2010 

 
2 Anfragen der Einwohner 

 
3 
 

Situation des Kath. Krankenhauses St. Vinzenz 

4 Externe Beratung zur Haushaltskonsolidierung; 
hier: Vorlage des Initiierungsberichtes durch den Berater Dr. Puckler 
 

5 
 

Zinsmanagement der Stadt Altena (Westf.); 
Hier: Beratung der NRW.Bank bei der Konzeptionierung der Richtlinie für das Zinsmanagement 
- mündlicher Vortrag – 
 

6 
 

Jahresabschluss 2009 und Finanzsituation 2010 
(mündlicher Bericht) 
 

7 Erlebnisaufzug zur Burg (Regionale 2013) 
Sachstandsbericht 
 

8 Förmliche Festlegung eines Sanierungsgebiets nach § 142 BauGB für den Bereich „Lennestra-
ße/Markaner“; 
Beschluss der Sanierungssatzung 
 

9 Änderung des Schulnamens für die Förderschule 
 

10 Durchführung der Gebäude-Mängelliste 
- Gemeinschaftsgrundschule Evingsen – 
 

11 
 

Konjunkturpaket II / Zukunftsinvestitionsgesetz; 
aktueller Sachstand 
 

12 
 

Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde 
 

13 Mitteilungen 
 

14 Anfragen 
 

 
I I .  N I C H T Ö F F E N T L I C H E R   T E I L 
 
 

1 Genehmigung der Niederschrift des Rates vom 19.04.2010  
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2 Betriebsführung des Bäderbetriebs 
 

3 Lernmittelfreiheit 
Auftragsvergabe für das Schuljahr 2010/2011 
 

4 Freiwillige Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder 
 

5 Auftragsvergabe: „Instandsetzung Bachverrohrung Linscheider Bach“ 
 

6 Auftragsvergabe: „Instandsetzung Brücke Winkelsen“ 
 

7 Burggymnasium 
Erneuerung der Heizungsanlage 
Auftragsvergabe 
 

8 
 

Grundschule Evingsen 
Erneuerung des Daches der Turnhalle 
Auftragsvergabe 
 

9 Sauerlandhalle 
Erneuerung der Lüftungsanlage 
Auftragsvergabe 

 
 
10 Realschule 

Erneuerung der Heizungsrohrleitungen und Heizkörper 
Auftragsvergabe 
 

11 Mitteilungen 
 

12 Anfragen 
 

 
Dr. Hollstein 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: Märkischer Kreis – Der Landrat, 58509 Lüdenscheid, Postfach 2080. Einzelexemplare sind bei den Stadtverwal-
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